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Unternehmen	-	Leistungen	
•  Gründung	im	Jahr	1998	als	Ingenieurbüro	für	Energie,	Brandschutz,	
Tragwerksplanung	–	Einzelunternehmen	

•  Umwandlung	in	e-con	GmbH	in	2012	mit	zusätzlichen	Leistungserweiterung	Licht	
Planung	und	Ausführung,	Solaranlagen	Planung,	Errichtung	und	Service	

	
QualifikaUonen	
•  Sachverständige	für	Energieeffizienz		
•  Berater	für	Programme	der	InvesUUonsbank,	der	KfW	und	der	BAFA	für	kommunale,	
gewerbliche	und	private	Vorhaben	

•  Experte	in	der	Energieeffizienzexperten	Liste	der	DENA	
	
Wir	unterstützen:	
•  Antragsbearbeitung	inklusive	erforderliche	Zuarbeiten,	Studien	und	Erhebungen	
•  Begleitung	bei	der	Umsetzung	energeUscher	Maßnahmen	
•  Abrechnung	und	DokumentaUon	gegenüber	den	FörderinsUtuten	
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Rahmendaten	und	PotenUale	
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Warum	die	Umstellung	auf	LED	Beleuchtung	

7	

Verfügbarkeit	
Bisherige	Quecksilberdampf	und	Natriumdampfleuchtmijel	(HME,	HSE)	
dürfen	seit	2015	nicht	mehr	hergestellt	werden	
	
	
	
Wirtscha1lichkeit	
Die	Wirtschamlichkeit	der	LED	Beleuchtung	ist	heute	wesentlich	höher	als	die	
Wirtschamlichkeit	der	bisherigen	Beleuchtung.	
	
	

	
Umweltpoli8k	
Die	CO2	Bilanz	verbessert	sich	erheblich.	UmweltpoliUsche	Ziele	werden	erreicht.	Pro	
kWh	aus	Strommix	wurden	535	g/kWh	CO2	produziert	(	Quelle:	Umweltbundesamt	2015)	
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EinsparpotenUale	und	Umwelt	
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LED	Umstellung	–	Stadt	Oberharz	am	Brocken	

9	

Die	 Studie	 aus	 2016	 wurde	 durch	 das	 Land	 Sachsen-
Anhalt	 gefördert	 und	 durch	 die	 Landesenergieagentur	
fachlich	begleitet.	
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Leitrahmen	
§  Aufgabe	der	Straßenbeleuchtung	festlegen	

Es	sind	ausreichend	Sichtverhältnisse	und	eine	gleichmäßige	Ausleuchtung	für	 	alle	
Verkehrsteilnehmer	zu	schaffen.		

§  EinsparpotenUale	idenUfizieren	
Zur	Bewertung	ist	ein	Leuchtenkataster	hilfreich,	aus	dem	insbesondere	Alter,	
Beleuchtungstechnik,	Leistungsaufnahme	und	Steuerungsmöglichkeiten	aller	Lichtpunkte	
hervorgehen.		

§  Energieeffiziente	Technologie	nutzen	
Aufgrund	der	rasanten	technologischen	Entwicklung	steht	mijlerweile	eine	Vielzahl	von	
Energieeffizienztechnologien	bereit.	Neben	neuen	LED-Leuchten	bieten	sich	verbesserte	
konvenUonelle	Technologien	und	moderne	Steuerungsmöglichkeiten	an.		

§  Betrieb	der	Straßenbeleuchtung	organisieren	
Der	Kommune	steht	es	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Mindeststandards	frei,	wie	sie	die	
Straßenbeleuchtung	organisiert.	Das	bietet	Chancen	im	Rahmen	des	
Modernisierungsprozesses.	Durch	die	Einbindung	von	Dienstleistern	können	Know-how	
und	personelle	Ressourcen	ergänzt	werden.		

§  Finanzierungsmöglichkeiten	prüfen	
Förderprogramme	des	Landes	(STARK	V,	KfW,	Haushaltsdarlehen,	ContracUng)	
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Abwägungen	
§  Eine	 „gute“	 Straßenbeleuchtung	 dient	 in	 erster	 Linie	 der	 Verkehrssicherheit	 im	
Fahrzeug-	und	Personenverkehr.	Darüberhinaus	 ist	gute	Straßenbeleuchtung	in	der	
Lage,	 die	 Sicherheit	 der	 Bürger	 vor	 kriminellen	 Übergriffen	 zu	 erhöhen	 sowie	 ein	
subjekUves	Empfinden	von	mehr	Sicherheit	auszulösen.	

§  Nachtak8ve	 Insekten	 können	 von	 deutlich	 helleren	 künstlichen	 Lichtquellen	
angelockt	 werden	 und	 entweder	 unmijelbar	 getötet	 oder	 so	 stark	 in	 ihrem	
normalen	 Lebensablauf	 gestört	 werden,	 dass	 die	 gesamte	 PopulaUon	 zurückgeht.	
Für	 die	 Insekten	 spielt	 dabei	 das	 Spektrum	 des	 Lichts	 die	 wesentliche	 Rolle.	 Im	
Wesentlichen	 kann	 die	 Naturverträglichkeit	 durch	 die	 Wahl	 eines	 moderaten	
Helligkeitsniveaus	und	des	richUgen	Leuchtmijels	sowie	durch	die	KonstrukUon	der	
Leuchte	erhöht	werden.		

§  Neben	 den	 wirtschamlichen,	 sicherheitsrelevanten	 und	 ökologischen	 Rand-
bedingungen	werden	durch	Richtlinien	und	Verordnungen	der	Europäischen	Union	
(EU)	und	der	Bundesrepubik	Deutschland	(BRD)	Kriterienkataloge	erlassen	(DIN,	DIN	
EN,	VDE,	EC,	Ökodesignrichtlinie,...)	
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Beispielhame	SimulaUon	-	Ammendorf	
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Richtlinien	zur	Beleuchtung	
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Richtlinien	zur	Beleuchtung	

15	

Weiterhin	gibt	es	Studien,	Empfehlung	von	Fachverbänden	usw.	
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Expertensicht	-	Rechtsbetrachtung	
§  Es	wird	davon	ausgegangen,	dass	eine	schlechte	Beleuchtung	ein	Verstoß	gegen	die	
Verkehrssicherungspflicht	ist.	

§  Seit	 1953	 gibt	 es	 keine	 Verurteilung	 einer	 Kommune	 zur	 Hamung	 wegen	
unzureichender	Beleuchtung		

§  Viele	 Städte	 und	 Gemeinden	 verfügen	 leider	 nur	 noch	 über	 stark	 eingeschränkte	
Ressourcen	 und	 Kompetenzen,	 weil	 sie	 alle	 Dienstleistungen	 rund	 um	 die	
Straßenbeleuchtung	 leider	 vertraglich	 über	 lange	 Zeiträume	 in	 die	 Hände	 von	
Energieversorgern	gelegt	haben.	

§  Dem	 gegenüber	 stehen	 die	 steht	 die	 Diskussion	 um	 die	 zunehmende	
Lichtverschmutzung.	 Zur	 Beurteilung	 dieser	 bietet	 das	 Immissionsschutzrecht	
(BImSchG)	und	die	Einführung	einer	TA	Licht	Anhaltspunkte.	In	Deutschland	gibt	es	
bisher	 nur	 einen	 Beschluss	 des	 Länderausschusses	 für	 Immissionsschutz	 (LAI)	 aus	
dem	 Jahr	 2012	 in	 Form	 einer	 Richtlinie	 zur	 Reduzierung	 von	 unerwünschten	
Lichtemissionen,	 Titel	 "Hinweise	 zur	 Messung,	 Beurteilung	 und	 Minderung	 	 von	
LichUmmissionen".	 Die	 Beleuchtungsstärke	 auf	 ein	 Schlafzimmerfenster	 in	
Wohngebieten	in	der	Zeit	von	22:00	Uhr	bis	6:00	Uhr	darf	so	max.	1	Lux	betragen,	
was	allerdings	derzeit	nicht	für	öffentliche	Beleuchtungsanlagen	gilt.		
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Deutscher	Städte	und	Gemeindetag,	NABU		
§  Während	die	Differenzierung	der	Helligkeitsstandards	in	der	DIN	EN	13201	durchaus	
einer	 sinnvollen	 Logik	 folgt,	 fehlt	 bis	 heute	 eine	 wissenschamlich-empirisch	
gesicherte	Basis,	um	die	Festlegung	von	Beleuchtungsniveaus	und	ihre	Anwendung	
in	der	kommunalen	Praxis	zu	legiUmieren.		

	
§  Aber:	 Industrienormen	 (Richtlinien)	 sind	 keine	 Rechtsnormen	 (Gesetze	 oder	
Verordnungen).	Der	Deutsche	Städtetag	hat	bereits	1982	auf	die	Fehlentwicklungen	
durch	 die	 Vorgabe	 zu	 hoher	 Helligkeitsstandards	 hingewiesen	 und	 sich	 gegen	 die	
Vorgehensweise	 des	 Deutschen	 InsUtuts	 für	 Normung	 e.V.	 (DIN)	 ausgesprochen.	
Diese	GrundsatzposiUon	wurde	vom	Präsidium	des	Deutschen	Städtetags	2003	und	
2006	 erneut	 bekrämigt.	 (Begründung:	 Das	 Norm	 setzende	 Gremium	 des	 DIN	 kann	
weder	 die	 gesellschamspoliUsche	 Repräsentanz	 noch	 eine	 demokraUsche	
LegiUmaUon	 beanspruchen,	 weil	 es	 von	 den	 Experten	 aus	 der	 Lampen-	 und	
Leuchtenindustrie	dominiert	wird.)	

Ziele	definieren	-	Plausibilität	prüfen	-	Planung	mit	Augenmaß	
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Lösungsansätze	
§  Austausch	des	Leuchtmijels	

	Moderne	Leuchtmijel	können	den	Austausch	der	Leuchtenelektronik	oder	der	Leuchte	
	erforderlich	machen.	
	CE-Dilemma:	Leuchtenhersteller	möchten	Leuchten	verkaufen.	Mit	der	Änderung	des	
	Betriebsmijels	drohen	Hersteller	mit	dem	Erlöschen	des	ZerUfikates.	Spätestens	erlischt	
	dies	aber	mit	dem	Umbau	der	Leuchte.	
	Eine	„neue“	Konformitätserklärung	kann	durch	eine	Elektrofachkram	erstellt	werden.	
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Lösungsansätze	
§  Austausch	der	Leuchte	

	Moderne	Leuchtmijel	und	effiziente	elektronische	Vorschaltgeräte	können	eingesetzt	
	werden.	Weiterhin	verfügen	moderne	Leuchten	über	deutlich	effizientere	Reflektoren,	
	die	mehr	Licht	reflekUeren	und	das	abgestrahlte	Licht	dahin	lenken,	wo	es	benöUgt	
	wird.	
	Verschiedene	Dimmsystem	können	in	LED	Leuchten	integriert	werden	(DALI,	MoUon,	
	Infrarot,	Powerline,	Funknetzwerke)	

19	
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Lösungsansätze	
§  Reduzierung	der	Betriebszeiten	

	Zur	Steigerung	der	Effizienz	empfiehlt	sich	die	Steuerung	der	Lichtpunkte	über	
	Dämmerungsschalter.	Ändert	sich	die	Verkehrsdichte	einer	beleuchteten	
	Straße	zeitlich	stark,	bietet	sich	zusätzlich	eine	Leistungsreduzierung	während	
	der	Schwachnutzungszeiten	an.	
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Lösungsansätze	
§  RedukUon	der	Lampenleistung	(Telemanagement)	

	Hierbei	können	Lichtpunkte	von	zentraler	Stelle	einzeln	angesteuert	und	geregelt	
	werden.	Warnungen	über	Ausfälle	im	System	werden	direkt	gemeldet.	Daten	von	
	Sensoren	können	für	mehrere	Lichtpunkte	genutzt	werden.		
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Online	
hjp://www.planungsleixaden-strassenbeleuchtung.de	
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Standortaufnahme	
Die	Standortaufnahme	ist	eine	Grundvoraussetzung	für	die	Planung	der	Beleuchtungs-
anlagen	und	für	die	Beantragung	von	Fördermijeln.	Die	Standortaufnahme	selbst	kann	
gefördert	werden.	
	
Die	Aufnahme	kann	sich	unterteilen	in	Grunddaten,	erweiterte	Daten,	Zusatzdaten.	Zu	
den	Grunddaten	gehören:	
	
Standort:	 	Lichtpunktnummer,	Zählernummer		
Tragsystem:	 	Mastart,	Mastmaterial,	Masthöhe,	Zopfmaß,	Auslegertyp,	Ausleger,	

	 	Auslegermaterial,	Montagezeitpunkt,	Besonderheiten	
Kabelü-kasten: 	Typ,	Einbaudatum,	Besonderheiten	
Leuchte:	 	Typ,	Abdeckglas,	Lichtpunkthöhe,	BefesUgung,	Montagezeitpunkt	
Leuchtmijel: 	Typ,	Leistung,	Montagezeitpunkt	
Sensoren: 	Typ,	Montagezeitpunkt	
Schaltstellen: 	Typ,	Phasenzahl,	Empfangseinrichtung,	Regelung/Steuerung,	

	 		Errichtungszeitpunkt,	Besonderheiten	
Kabelanlage: 	Kabeltyp,	Verlegezeitpunkt	
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Stadt	Oberharz	am	Brocken	
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Stadt	Oberharz	am	Brocken	
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Bewertung	–	Kurzcheck	Sanierungsbedarf	
In	die	rechte	Spalte	„Eingabe“	jeder	Zeile	ist	jeweils	der	zutreffende	Wert	einzutragen.	
Beträgt	die	Summe	-10	oder	weniger,	sollte	die	Beleuchtung	saniert	werden.		
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Variantendiskussion	–	Stadt	Oberharz	
Eine	 Neuplanung	 der	 Beleuchtungsanlage	 soll	 nicht	 durchgeführt	 werden.	 Die	
vorhandene	 Beleuchtungsanlage	 soll	 im	 Auyau	 als	 geplant	 beibehalten	 werden.	 Es	
kommt	 ein	 „Austauschmix“	 (Leuchtmijel	 und	 Leuchten)	 zum	 Einsatz.	 Sollten	 sich	
kriUsche	Bereiche	ergeben,	werden	diese	im	Einzelfall	überplant.	Daraus	ergeben	sich	
folgende	Varianten:	

§  Variante	(a): 	Ersatz	der	vorhandenen	Leuchtmijel/Leuchten	aufgrund	 	
	 	von	Erfahrungswerten	auf	der	Grundlage	der	aktuellen	Schaltzeiten	
	 	(mit	Teilabschaltungen)	

	
§  Variante	(b): 	Ersatz	der	vorhandenen	Leuchtmijel/Leuchten	aufgrund	 	

	 	von	Erfahrungswerten	auf	der	Grundlage	der	Vollbrenndauer	(4100	
	 	Brennstunden	/	Jahr)	

§  Variante	(c): 	Ersatz	der	vorhandenen	Leuchtmijel/Leuchten,	so	dass	die	
	 	Lichtstromwerte	der	LED	Leuchtmijel/Leuchten	den	Lichtstrom-	
	 		werten	der	vorhandenen	Leuchtmijel	im	Neuzustand	entsprechen.	
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Variante	(a)	–	Erfahrungswerte	+	Abschaltung	
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Variante	(a)	–	Erfahrungswerte	+	Abschaltung	

29	



																							8.	Landesnetzwerktreffen	“Energie	&	Kommune”	

Variante	(b)	– Erfahrungsw.	+	Vollbrenndauer	
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Variante	(b)	– Erfahrungsw.	+	Vollbrenndauer	
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Variante	(c)	–	Ursprungswerte	+	Vollbrennzeit	
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Variante	(c)	–	Ursprungswerte	+	Vollbrennzeit	
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Technische	opUmale	Handlungsempfehlung	
Diskussion	 der	 Resultate	 unter	 BerücksichUgung	 der	 Randbedingungen	 Richtlinien	 /	
Verordnungen,	 Ökologie,	 Wirtschamlichkeit,	 NachhalUgkeit	 und	 Klimaziele	 im	
Verwaltungsrat	 unter	 Zuhilfenahme	 einer	 Entscheidungsmatrix	 (ObjekUvität	 und	
Nachvollziehbarkeit	der	Entscheidung).	
	
Gesonderte	Betrachtung	von	Problembereichen:	
•  Beleuchtung	mit	Mastabstand	über	35m	
•  Kreuzungsbereiche	
•  Bahnquerungen	
•  Fußgängerüberwege	
•  Beleuchtung	in	der	Nähe	von	hohem	Bewuchs	

	
Schnelle	Entscheidungsfindung	und	Umsetzung.	
	
Die	technische	Entscheidung	wurde	zugunsten	der	Variante	(b)	getroffen.	
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Finanzierungsansätze	
§  Finanzierung	über	Darlehen	
§  Landesfinanzierung	über	Stark	V	Programm	
§  KlimaschutzinvesUUonen	in	Kindertagesstäjen,	Schulen,	Einrichtungen	der	Kinder-	
und	Jugendhilfe	sowie	Sportstäjen	–	Kommunalrichtline	(Bundesförderung)	

§  Städtebauförderungsrichtline	(RL	StäBauF)	(Landesförderung)	
•  KfW	Unterstützung	–	EnergeUsche	Stadtsanierung	–	Kredit	208	
§  KfW	Unterstützung	–	Energieeffizient	Bauen	und	Sanieren	–	Kredit	217/218		
§  KfW	Zuschuss	–	EnergeUsche	Stadtsanierung	–	Zuschuss	432	
§  KfW	Kredit	–	Energieeffizienz	Bauen	und	Sanieren	–	Kredit	220	(Kommunale	
Unternehmen)	

§  KfW	Kredit	–	IKU	Energieeffizient	Bauen	und	Sanieren	–	Kredit	220	(Soziale	
Unternehmen,	gemeinnützige	Vereine)	

§  Private	Finanzierungsmöglichkeiten	-	ContracUng	
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Wirtschamlichkeitsbetrachtung	
AmorUsaUonsrechnung	(staUsche	InvesUUonsrechnung)	
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Wirtschamlichkeitsbetrachtung	
Kapitalwertmethode	(dynamische	InvesUUonsrechnung)	
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Kosten	der	Verzögerung	
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Realisierungsempfehlung	
Zur	Realisierung	der	LED-Umstellung	in	der	Stadt	Oberharz	am	Brocken	wurden	unter	
den	Randbedingungen	zum	Zeitpunkt	der	Studie	nachstehende	Konzepte	untersucht.	
	

§  Eigene	kommunale	Umsetzung	
§  ÖPP	-Modell	
§  Betreibermodell	
§  Konzessionsmodell	
§  KooperaUonsmodell	

	
Resultat	nach	Abwägung	aller	Randbedingungen:	
	
Für	 die	 Stadt	Oberharz	 am	Brocken	wird	 speziell	 eine	Mischform	eines	 Energiespar-
Contrac8ng	 	empfohlen.	Durch	diese	Form	der	Realisierung	entsteht	schon	im	ersten	
Jahr	ein	im	Haushalt	der	Stadt	Oberharz	ausweisbarer	Einsparungseffekt	und	dies	ohne	
haushaltstechnisch	wirksame		InvesUUonen	durchführen	zu	müssen.		
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Realisierungsempfehlung	-	Liquiditätsverlauf	
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Unsere	Leistungen	e-con	GmbH	
§  Planungsleistungen	 für	 Energie	 und	 Beleuchtung	 (Audits,	 Lichtplanung,	
Energieeffizienzuntersuchungen,	Ausschreibungen,	Baubegleitung)	

§  Lieferant	von	Leuchtmijeln,	Leuchten	und	Telesteuerungssystemen	(shop.e-con.de),	
gelistet	bei	Elektrogroßhändlern.	

§  Als	 Berater	 (IB	 Sachsen-Anhalt	 und	 BAFA),	 Energieeffizienzexperte	 gelistet	 bei	 der	
DENA	 sowie	 als	 Sachverständiger	 für	 Energieeffizienz	 übernehmen	 wir	 die	
Antragsstellung,	 die	 Antragsbegleitung,	 Planungen	 bis	 hin	 zur	 Projektabrechnung	
von	Förder-	und	Zuschussprogrammen.	

§  Eigenständige	Finanzierung	und	Betreiben	von	kommunalen	Licht	und	
Energieanlagen	(ContracUng)	

§  Service-	und	Instandhaltungsarbeiten		

41	

Bei	kommunalen	Projekte	schließen	sich	schwarz	und		
grün	gekennzeichnete	Leistungen	aus!			
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ...

Dr.-Ing. Matthias Schönhardt




